
Grundrecht sowohl der einen wie der ande
ren Gruppe zugezählt werden kann.

So werden die Gleichheit aller Bürger und  
die Gleichberechtigung von M ann und Frau  
(Art. 20) hier zur Gruppe der politischen  
Rechte gezählt, der sie ohne Zweifel zuge
rechnet werden können. W egen ihrer über
greifenden Bedeutung für die Verwirklichung  
aller anderen Grundrechte sind sie jedoch  
auch als Grundrechtsprinzipien zu charakte
risieren und werden als solche in  
Abschn. 6.1.7. behandelt. Das Eingabenrecht 
wird hier als persönliches Recht genannt, 
hat jedoch nicht geringere Bedeutung als 
Recht zur politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen M itgestaltung (Art. 21). 
Die Grundpflichten wurden in die Aufstel
lung nicht m it aufgenom m en. Die bereits be
gründete Einheit von Rechten und Pflichten  
findet darin Ausdruck, daß in der folgenden  
Betrachtung die einzelne Grundpflicht im  
Zusam m enhang m it dem  Grundrecht behan
delt wird, m it dem  sie am  engsten verbunden  
ist.

6.1.7.
Verfassungsrechtliche Prinzipien 
der Grundrechtsverwirklichung
Die Verfassung enthält in der Präambel und 
in den Art. 19—21 Rechtsgrundsätze, die für 
das Verständnis, die Interpretation und die 
Anwendung aller Grundrechte und Grund
pflichten bedeutsam sind und die auch die 
Rechtsstellung des Bürgers prägen.

Erstens: Die Inanspruchnahme und Ver
wirklichung der Grundrechte muß den 
Grundsätzen und Zielen der Verfassung die
nen, die insbesondere in der Präambel zum 
Ausdruck kommen. Grundrechte und Grund
pflichten sollen Maximen und Garanten 
einer sozialistischen Lebensweise der Bür
ger sein. Sie sind im Geiste des Sozialismus- 
Kommunismus, des Friedens, der Demokra
tie und Völkerfreundschaft und damit zur 
Sicherung der Freiheit des werktätigen Vol
kes und jedes Bürgers zu verwirklichen.

Zweitens: Sozialistische Grundrechte und 
-pflichten sind Gestaltungsrechte und -pflich
ten. Die Bürger sollen sie nutzen, um aktiv 
und schöpferisch an der Leitung der gesell
schaftlichen Entwicklung mitzuarbeiten (vgl. 
Art. 21 Verfassung). Das gilt auch für solche 
Rechte und Freiheiten des Bürgers, die pri
mär auf den Schutz seiner Persönlichkeit 
und Individualität, seines Lebens, seiner Ge

sundheit, seiner persönlichen sozialistischen 
Lebensweise gerichtet sind und die ihm ent
sprechende Ansprüche verbriefen.

Drittens: Jedem Bürger der DDR wer
den auf Grund des Art. 20 die gleichen 
Grundrechte und Grundpflichten unabhän
gig von seiner Nationalität, seiner Rasse, 
seinem weltanschaulichen oder religiösen 
Bekenntnis, seiner sozialen Herkunft und 
Stellung gewährleistet. In der sozialistischen 
Gesellschaft ist die verfassungsrechtlich 
fixierte Gleichheit der Rechte und Pflichten 
real, weil Ausbeutung, Unterdrückung und 
wirtschaftliche Abhängigkeit endgültig 
überwunden wurden. Jegliche Diskriminie
rung oder Benachteiligung steht im Wider
spruch zu den gesellschaftlichen Bedingun
gen und dem Gleichheitsprinzip. Die Gleich
heit der Rechte und Pflichten zielt darauf, 
allen Bürgern die gleichen rechtlichen Bedin
gungen für die Entfaltung ihrer Persönlich
keit und die Mitgestaltung der Gesellschaft 
zu geben. Entsprechend dem sozialistischen 
Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, je
dem nach seiner Leistung" haben alle die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln 
und einzusetzen. Jeder hat das gleiche Recht 
auf materielle und moralische Anerkennung 
seiner für die Gesellschaft erbrachten Lei
stungen.

Eng verbunden mit dem Verfassungsprin
zip der Gleichheit der Grundrechte und 
Grundpflichten ist die in Art. 20 Abs. 1 ge
regelte Gleichheit aller Bürger vor dem Ge
setz. Sie bedeutet, daß jeder Bürger bei der 
Anwendung des Rechts Anspruch auf die 
gleiche Behandlung und Entscheidung hat 
wie sie auch seinen Mitbürgern unter glei
chen objektiven und subjektiven Umstän
den zukommt.

Die Gleichheit vor dem Gesetz negiert 
nicht die Individualität des Bürgers, die dif
ferenzierten Leistungen, das persönliche Lei
stungsvermögen und die unterschiedlichen 
sozialen Lebensumstände des einzelnen. Die 
gerechte Anwendung des Rechts erfordert 
vielmehr, daß die Unterschiede im Lebens
alter, in den Arbeitsbedingungen, in der Be
rufserfahrung und Qualifikation, in der 
übertragenen Verantwortung, in der fami
liären Belastung usw. entsprechend berück
sichtigt werden. Gleichheit vor dem Gesetz 
heißt nicht formell gleiche Anwendung des 
Rechts für alle unter Mißachtung der kon-
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